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Einleitung 

Ingress Gestützt auf § 3 Abs. 4 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG) vom 
19. Dezember 1958, § 103 und § 104 des Gesetzes über Raument-
wicklung und Bauwesen (Baugesetz, BauG) des Kantons Aargau 
vom 19. Januar 1993 und § 20 Abs. 2 lit. i) des Gesetzes über die 
Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz, GG) vom 19. Dezem-
ber 1978, erlässt die Einwohnergemeinde Menziken die nachfolgen-
den Bestimmungen: 

 
 

§ 1 Allgemeine Bestimmungen 

Gültigkeit 1 Dieses Reglement gilt für alle öffentlichen Verkehrsflächen, na-
mentlich Strassen, Plätze und Parkierungsanlagen, in der Gemeinde 
Menziken (inkl. Ortsteil Burg). Ausgenommen sind entsprechend 
signalisierte Privatstrassen. 

 

Privatrechtliche Vereinbarung 2 Auf Flächen mit privatrechtlichen Vereinbarungen zur Parkierung 
(z.B. Parkierungsanlage «Neue Bahnhofstrasse Süd») gelten die 
Bestimmungen der entsprechenden Vereinbarung. 

 

Fahrzeugtypen 3 Das Reglement regelt das Parkieren von Motorfahrzeugen wie 
Personenwagen und Motorräder (Fahrzeugkategorien A und B). Für 
Gesellschaftswagen, Lastwagen, Wohnmobile, Wohnwagen, An-
hänger und dergleichen ist das Parkieren auf öffentlichem Grund 
nicht zulässig. 

 

Zulässigkeiten 4 Soweit dieses Reglement die Zulässigkeit des Parkierens vorsieht, 
gehen übergeordnete Vorschriften, abweichende Signalisationen 
und temporäre polizeiliche und kommunale Weisungen vor. 

 

Definition Parkieren 5 Als Parkieren gilt auch das kurzfristige Abstellen von Fahrzeugen. 
Nicht als Parkieren gelten lediglich das Aus- und Einsteigenlassen 
von Personen und der Güterumschlag. Vorbehalten bleiben in jedem 
Fall Anhalteverbote und die Gebote der Verkehrssicherheit. 

 

Dauerparkieren 6 Das Abstellen von Motorfahrzeugen über die gemäss Parkierungs-
gebiet maximale Parkzeit hinaus gilt als Dauerparkieren, ist gebüh-
renpflichtig und bedarf einer Bewilligung. 

 

Zulässige Parkierungsflächen 7 Das Parkieren ist nur auf markierten Parkfeldern gestattet. 
 

Parkscheibe 8 Auf Parkplätzen mit einer festgelegten maximalen Parkdauer ist 
die Ankunftszeit mit einer gut sichtbaren Parkscheibe zu belegen. 

 
 

§ 2 Parkierungsgebiete 

Gebiete 1 Das Baugebiet der Gemeinde ist in folgende Parkierungsgebiete 
unterteilt (siehe Anhang): 

 

- Gebiet A: Bereich Bahnhof/Gemeindehausplatz 
 

- Gebiet B: Übrige Bauzone 
 

Der Gemeinderat kann die Grenzen der Parkierungsgebiete mit Be-
gründung massvoll verschieben.  
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Gebührenfreie Parkdauer 2 Die gebührenfreie Parkierungsdauer beträgt im Gebiet A zwischen 
0 und 3 Stunden, im Gebiet B zwischen 0 und 5 Stunden. 

 

Festlegung Parkdauer 3 Die maximale Parkierungsdauer wird durch den Gemeinderat im 
Anhang dieses Reglements festgelegt. 

 
 

§ 3 Parkierungsbewilligung (Parkkarte) 

Zweck 1 Die Parkierungsbewilligung gilt für das Gebiet B oder erwähnte 
Parkierungsanlagen. 

 

Bewilligung 2 Die Parkierungsbewilligung wird auf das entsprechende Fahrzeug 
ausgestellt und berechtigt zum zeitlich unbeschränkten Parkieren. 
Die Gültigkeit wird durch die Bestimmungen in § 6 eingeschränkt. 

 

Form 3 Die Parkierungsbewilligung wird in Form einer (physischen oder 
digitalen) Parkkarte ausgestellt. Die physische Parkkarte ist gut 
sichtbar hinter der Frontscheibe anzubringen. 

 

Gebühren 4 Die Gebühren für die Parkierungsbewilligungen liegen in folgen-
dem Rahmen: 

 

- Tageskarte von CHF 4.00 bis CHF 10.00 
 

- Monatskarte von CHF 40.00 bis CHF 120.00 
 

- Jahreskarte von CHF 400.00 bis CHF 800.00 
 

Die Gebührenhöhe wird durch den Gemeinderat im Anhang dieses 
Reglements festgelegt. 

 

Anspruch 5 Die Parkierungsbewilligung verschafft keinen Anspruch auf einen 
Abstellplatz. 

 

Bewilligungsentzug 6 Bewilligungen können entzogen werden, wenn die Voraussetzun-
gen für eine Erteilung nicht oder nicht mehr bestehen oder wenn die 
Bewilligung missbräuchlich verwendet wird. 

 

Rückerstattungen 7 Rückerstattungen sind auf begründetes Begehren möglich. Rück-
erstattungen sind nur für volle Kalendermonate möglich. Der An-
spruch auf Rückerstattung verfällt bei Entzug infolge missbräuchli-
cher Verwendung der Parkkarte gemäss § 3 Abs. 6. 

 

Erweiterungen 8 Der Gemeinderat kann die Anzahl und die Gültigkeit der ausstell-
baren Bewilligungen beschränken und die Berechtigten bei Bedarf 
erweitern. 

 
 

§ 4 Parkierungsbewilligung Gebiet A 

Parkierungsanlage Neue 1 Die Bewilligungen und Gebühren für die Parkierungsanlage «Neue 
Bahnhofstrasse Süd Bahnhofstrasse Süd» werden in einer Vereinbarung zwischen dem 

Gemeinderat und dem Bahnbetreiber festgelegt. Tages-, Monats- 
und Jahreskarten können am Bahnhofschalter bezogen werden. 

 

Spezialbewilligungen Gebiet A 2 Auf dem Gemeindehausplatz werden nur Bewilligungen für Be-
rechtigte ausgestellt. Der Gemeinderat definiert die Berechtigten und 
die Gebühren für Spezialbewilligungen.  
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§ 5 Parkierungsbewilligung Gebiet B 

Berechtigte 1 Anwohnende von Menziken und Arbeitnehmende in Menziken sind 
berechtigt, Tages-, Monats- und Jahresparkkarten für das Gebiet B 
zu beziehen. Lieferdienste und Handwerksbetriebe sind berechtigt, 
Tages- oder Monatskarten für das Gebiet B zu beziehen. 

 

Bezug 2 Tages-, Monats- und Jahresparkkarten für das Gebiet B können 
von Berechtigten unter Vorweisen des Fahrzeugausweises am 
Schalter der Gemeindeverwaltung Menziken oder auf der Homepa-
ge der Gemeinde bezogen werden. Für Monats- und Jahresparkkar-
ten ist zusätzlich ein Wohn-/ oder Arbeitsnachweis vorzuweisen. 

 

Spezialbewilligungen Gebiet B 3 Auf den Parkierungsanlagen Badi, Friedhof und Myrtenstrasse 
Kindergarten werden Bewilligungen für Berechtigte ausgestellt. Der 
Gemeinderat definiert die Berechtigten und die Gebühren für Spezi-
albewilligungen. 

 
 

§ 6 Monetäre Bewirtschaftung 

Anlagen 1 Folgende öffentliche Parkierungsanlagen werden monetär bewirt-
schaftet: 

 

- Friedhof 
 

- Badi 
 

- Neue Bahnhofstrasse Süd (privatrechtliche Vereinbarung) 
 

 Der Gemeinderat kann die monetär bewirtschafteten Parkierungsan-
lagen erweitern. 

 

Parkdauer 2 Auf monetär bewirtschafteten Parkierungsanlagen kann eine ma-
ximale Parkierungsdauer festgelegt werden. Die genaue Zeitdauer 
ist im Anhang festgelegt. 

 

Gebühren 3 Die Höhe der Gebühren für das Parkieren liegt innerhalb der fest-
gelegten Bandbreite: 

 

- von CHF 0.00 bis CHF 3.00 pro Stunde 
 

- von CHF 4.00 bis CHF 10.00 pro Tag 
 

Die Parkgebühren werden durch den Gemeinderat im Anhang die-
ses Reglements festgelegt. 

 

Gültigkeit Bewilligungen 4 Parkierungsbewilligungen sind auf monetär bewirtschafteten Par-
kierungsanlagen nicht gültig. Ausgenommen sind die Spezialbewilli-
gungen gemäss § 4 Abs. 2 und § 5 Abs. 3. 

 
 

§ 7 Verwendungszweck Gebühren 

Zweck 1 Die erhobenen Gebühren werden ausschliesslich für die Verzin-
sung und Amortisation, für den Ausbau und Unterhalt der öffentli-
chen Parkierungsanlagen sowie für Aufwendungen und Massnah-
men des Mobilitätsmanagements verwendet.  
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§ 8 Ersatzabgaben 

Grundsatz 1 Für jeden nicht erstellten Abstellplatz nach den Vorgaben des kan-
tonalen Gesetzes über Raumentwicklung und Bauwesen (Bauge-
setz, BauG) resp. der kantonalen Bauverordnung (BauV) ist eine Er-
satzabgabe zu entrichten. 

 

Gebührenrahmen 2 Die Ersatzabgaben liegen im Rahmen zwischen CHF 6'000.00 und 
CHF 9'000.00 und werden durch den Gemeinderat im Anhang die-
ses Reglements festgelegt. 

 

Modalitäten 3 Die Ersatzabgaben werden in der Baubewilligung festgelegt und 
mit Baubeginn fällig. Zahlungspflichtig ist die Bauherrschaft. Es wer-
den keine Rückerstattungen gewährt. 

 

Anspruch 4 Die Leistung einer Ersatzabgabe begründet keinen Anspruch auf 
die Benützung von öffentlichen Abstellplätzen und befreit nicht von 
Parkgebühren oder den Kosten für eine Parkierungsbewilligung. 

 

Sonderfälle 5 Wird die Erstellung von Abstellplätzen aus wichtigen öffentlichen 
Interessen untersagt, kann der Gemeinderat in begründeten Fällen 
auf die Erhebung der Ersatzabgabe verzichten. 

 

Verwendungszweck 6 Die Ersatzabgaben sind gemäss § 58 Abs. 4 BauG zu verwenden 
für: 

 

a) die Erstellung von öffentlichen Parkierungsanlagen oder 
 

b) Anlagen des öffentlichen Verkehrs oder des nicht motorisierten 
Privatverkehrs, die den abgabepflichtigen Grundeigentümern 
dienen. 

 
 

§ 9 Sonderregelungen 

Temporäre Nutzung 1 Die Gemeinde behält sich das Recht vor, öffentliche Parkfelder 
und Parkierungsanlagen vorübergehend für eine anderweitige Be-
nutzung zur Verfügung zu stellen. 

 

Anlässe 2 Bei Anlässen kann die vom Gemeinderat bezeichnete Dienststelle 
von einer festgelegten zeitlichen Beschränkung und dem Erheben 
von Gebühren abweichen. 

 

Ausnahmebewilligung 3 Für private Anlässe kann bei der vom Gemeinderat bezeichneten 
Dienststelle eine Ausnahmebewilligung beantragt werden. Der An-
trag berechtigt nicht zu einer Erteilung der Ausnahmebewilligung. 
Die vom Gemeinderat bezeichnete Dienststelle entscheidet im Ein-
zelfall über die Vergabe. Für die Gebührenhöhe ist Folgendes aus-
schlaggebend: 

 

- Anzahl Anlässe pro Jahr 
 

- Grösse des Anlasses (Anzahl Personen) 
 

- Gemeinnütziger Charakter des Anlasses 
 

Gebühren Ausnahmebewilligung 4 Die Gebühren für Ausnahmebewilligungen liegen innerhalb des 
folgenden Rahmens: 

 

- CHF 0.00 bis CHF 300.00 pro Anlass 
 

- CHF 0.00 bis CHF 1'000.00 pro Jahr 
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§ 10 Vollzug 

Delegierung 1 Den Vollzug dieses Reglements kann der Gemeinderat an die Re-
gionalpolizei oder an entsprechend befugte Private delegieren. 

 

Zuwiderhandlung 2 Wer diesem Reglement zuwiderhandelt, namentlich die Parkie-
rungsvorschriften missachtet, den mit der Abklärung der Gebühren- 
und Bewilligungspflicht betrauten Organen falsche Angaben macht, 
der Meldepflicht nicht genügt oder die Kontrolle erschwert, wird mit 
Busse nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen bestraft. 

 

Vollstreckung 3 Vorschriftswidrig abgestellte Fahrzeuge können auf Kosten und 
Gefahr des Halters entfernt werden. 

 
 

§ 11 Schlussbestimmungen 

Ausnahmen 1 Der Gemeinderat kann in begründeten Fällen Ausnahmen zum 
Reglement zulassen. 

 

Inkrafttreten 2 Dieses Reglement tritt am 1. Juli 2026 in Kraft. 
 
 
Das Parkierungsreglement wurde durch Beschluss der Einwohnergemeindeversammlung vom 
12. November 2025 genehmigt. Der Beschluss ist am 23. Dezember 2025 in Rechtskraft erwachsen. 
 
 
 
Gemeinderat Menziken 
 

sig. sig. 
 

Andreas Mäder Michael Schätti 
Vizeammann Gemeindeschreiber  
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Anhang 

1. Parkierungsdauer 
 

1.1 Gebiet A 
 

Die öffentlichen Parkierungsanlagen ohne Gebühr im Gebiet A sind folgendermassen geregelt: 
 

Name Anlage Zeitrahmen (Mo - Sa) Maximale Parkzeit 

Bahnhofschalter 00:00 bis 24:00 Uhr 15 min 

Bahnhofareal 08:00 bis 19:00 Uhr 1 ½ h 

Neue Bahnhofstrasse Nord 08:00 bis 19:00 Uhr 1 ½ h 

Bahnhofstrasse 08:00 bis 19:00 Uhr 1 ½ h 

Weco-Areal 08:00 bis 19:00 Uhr 1 ½ h 

Gemeindehausplatz 08:00 bis 19:00 Uhr 1 ½ h 
 

Ausserhalb des Zeitrahmens sowie an Sonn- und Feiertagen gilt eine maximale Parkierungsdauer 
von 3 h. Davon ausgenommen sind Spezialbewilligungen. 
 
 

1.2 Gebiet B 
 

Die öffentlichen Parkierungsanlagen im Gebiet B sind folgendermassen geregelt: 
 

- Auf den nicht monetär bewirtschafteten Parkierungsanlagen beträgt die maximale Parkierungs-
dauer 5 h. Für längere Parkierungsvorgänge wird eine Parkierungsbewilligung benötigt. 

- Auf der Parkierungsanlage Myrtenstrasse Kindergarten beträgt die maximale Parkierungsdauer 
2 h. Für längere Parkierungsvorgänge wird eine Spezialbewilligung benötigt. 

- Auf den monetär bewirtschafteten Parkierungsanlagen Badi und Friedhof gilt eine maximale Par-
kierungsdauer von 12 h. 

 
 
2. Gebühren 
 

2.1 Parkierungsbewilligungen 
 

Die Gebühr pro Parkkarte beträgt: 
 

Tageskarte: CHF 5.00 
Monatskarte: CHF 50.00 
Jahreskarte: CHF 500.00 
 
 

2.2 Monetär bewirtschaftete Parkierungsanlagen 
 

Die Gebühren auf den monetär bewirtschafteten Parkierungsanlagen Badi und Friedhof betragen: 
 

1. und 2. Stunde:  gratis 
Jede weitere Stunde: CHF 1.00 
Tageskarte: CHF 5.00 
 
 

2.3 Ersatzabgaben 
 

Die Ersatzabgabe pro nicht erstellten Parkplatz beträgt CHF 6'000.00.  



 

 
Parkierungsreglement Gemeinde Menziken Seite 9 von 9 

2.4 Ausnahmebewilligung 
 

Die Gebühren für Ausnahmebewilligungen werden folgendermassen festgelegt: 
 

Max. CHF 100.00 pro Anlass 
Max. CHF 500.00 pro Jahr 
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